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Art. 13 Dublin-III-VO: Einreise und/oder
Aufenthalt

1. Wortlaut

(1) Wird auf der Grundlage von Beweismitteln oder Indizien gemäß den beiden in Artikel 22 Absatz
3 dieser Verordnung genannten Verzeichnissen, einschließlich der Daten nach der Verordnung (EU)
Nr. 603/2013 festgestellt, dass ein Antragsteller aus einem Drittstaat kommend die Land-, See-
oder Luftgrenze eines Mitgliedstaats illegal überschritten hat, so ist dieser Mitgliedstaat für die
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig. Die Zuständigkeit endet zwölf Monate
nach dem Tag des illegalen Grenzübertritts.

(2) Ist ein Mitgliedstaat nicht oder gemäß Absatz 1 dieses Artikels nicht länger zuständig und wird
auf der Grundlage von Beweismitteln oder Indizien gemäß den beiden in Artikel 22 Absatz 3
genannten Verzeichnissen festgestellt, dass der Antragsteller — der illegal in die Hoheitsgebiete
der Mitgliedstaaten eingereist ist oder bei dem die Umstände der Einreise nicht festgestellt werden
können — sich vor der Antragstellung während eines ununter-brochenen Zeitraums von
mindestens fünf Monaten in einem Mitgliedstaat aufgehalten hat, so ist dieser Mitgliedstaat für die
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig.

Hat sich der Antragsteller für Zeiträume von mindestens fünf Monaten in verschiedenen
Mitgliedstaaten aufgehalten, so ist der Mitgliedstaat, wo er sich zuletzt aufgehalten hat, für die
Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständig.
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